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®ic SBalbbeftänbe be5 ©ntlebucpe? gepören faft auënapmëtos ben

§ocpwaIbforirten an. S^P^sprobuftion girïa 50.000 m». 3itr [frage ber
weitern 3tu?bepnung be? SBalbe? wirb erficht, bap ein nicberfcf)Iag§=
reiepes, gebirgige? rtnb non SSilbbäcpen bitrcpfurcptc? Sanb mit borwie=
genb ungünftigen SSobenberpältniffen (©ütnpfe, [ftpfcp, iRoppttmu?) eine

wefentlicp [tariere 33ewalbung oerlangt at? bie flackern, wafferwirt»
fd)aftlicl) gefiederten ©ebiete be? SRittellanbe? ober be? Sura, unb boep

paben biefe, g. 33.

Sîeuenbnrg 31 %

Solotpurtt 37 %

Safeltanb 45 %

Stargau 34 %

Scpaffpaufett 40 %

S3ewalbung (©nttebuep nur 29 %). Der ^Referent fjofft, baff aud) in
3utunft alte in bent SBerfe ber SBieberbewalbung tätigen Sreife buret)

bereitwillige SRitwirfung unb berftänbni?boIte Unterftüpung bie SSieber«

bewalbung unferer ißergpänge ttttb bamit bie Sannlegung unferer SBilbs

beiepe ermöglicpen. K.

Beriet öcr Spejtalftommiffiott ôcs $. B.
belrcffcitö Boöen= unö Beitan&csbeœertung bei forftlidjeit

ïpropriûtioiten
erftattet öom tRräfibentcn, Oberforftmcifter SCp. SBeber, 3ERi<P, <w ber 3apre8=

berfammluttg in Sujcrn, Dom 14. September 1930.

Stnläplicp be? 53ortrag?gpfIuffe? an ber @. 2. §. tnt SJÎiirg 1928

tourbe bon Spnen beftimmt, bie am Scptuffc meine? Dîeferate? über bie

„Sobenbcwertung bei forftlicpen ©jpropriationen" aufgefteltten @e=

ficpt?punfte einer Spegialfommiffion gur weitem 33epanbluttg unb befi=

nitiben StntragSftettung an einer ttäcpften !yapre§berfammlung be? S. ff-
33. gu überweifen. ®ie geftüpt auf biefen SSefcptuff bom Staubigen ®o»

mitee ernannte ffommiffion, beftepenb au? ben tperren fforftinfpettor
S3urri, gorftinfpeftor Darbettap, fforftmeifter oon ©rlacp unb bem Spre=
epenben, war an ber lepten ^apresoerfantmlung itt Sieftal wegen bcr=

fepiebener uttborpergefepener Umftänbe noep niept in ber Sage, ^ptten
bie gewünfepten 33orfcpIäge gu unterbreiten; fie loottte bor altem auep gu»

erft bie enbgüttige ©enepmigung be? neuen „33unbe?gefepe? über bie

Gmteignung" burcp bie eibg. Sftäte abwarten, ba biefe? fpegielt für bie

93obenbewertung bon au?ftplaggebenber SSebeutung ift. Stacpbem nun
ba? ©efep am 20. [funi b. in beibett ^Parlamenten angenommen wor»
bett ift unb bemnäepft in ®raft treten wirb, fönnen wir typnen peute

ißeriept unb Slntrag ftellen.
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Die Waldbestände des Entlebuches gehören fast ausnahmslos den

Hochwaldformen an. Jahresproduktion zirka 50.000 mA Zur Frage der
weitern Ausdehnung des Waldes wird erklärt, daß ein niederschlags-
reiches, gebirgiges und von Wildbächen durchfurchtes Land mit vorwie-
gend ungünstigen Bodenverhältnissen (Sümpfe, Flysch, Rohhumus) eine

wesentlich stärkere Bewaldung verlangt als die flachern, wasserwirt-
schaftlich gesicherten Gebiete des Mittellandes oder des Jura, und doch

haben diese, z. B.
Neuenburg 31 ^
Solothurn 37 ^
Baselland 45 AI

Aargau 34 AI

Schaffhausen 40 AI

Bewaldung (Entlebuch nur 29 A). Der Referent hofft, daß auch in
Zukunft alle in dein Werke der Wiederbewaldnng tätigen Kreise durch
bereitwillige Mitwirkung und verständnisvolle Unterstützung die Wieder-
bewaldung unserer Berghänge und damit die Bannlegung unserer Wild-
bäche ermöglichen. X.

Bericht der SpezialKommission des 5. 5. v.
betreffend Boden- und Bestandesbewertung bei forstlichen

Expropriationen
erstattet vom Präsidenten, Oberforstmeister TH.Weber, Zürich, an der Jahres-

Versammlung in Luzcrn, vom 14. September 193V.

Anläßlich des Bortragszyklusses an der E. T. H. mr März 1928

wurde von Ihnen bestimmt, die am Schlüsse meines Referates über die

„Bodenbcwertung bei forstlichen Expropriationen" aufgestellten Ge-

sichtspunkte einer Spezialkommission zur weitern Behandlung und defi-
nitiven Antragsstellung an einer nächsten Jahresversammlung des S. F.
B. zu überweisen. Die gestützt auf diesen Beschluß vom Ständigen Ko-
mitee ernannte Kommission, bestehend aus den Herren Forstinspektor
Burri, Forstinspektor Darbellay, Forstmeister von Erlach und dem Spre-
chenden, war an der letzten Jahresversammlung in Liestal wegen vcr-
schiedener unvorhergesehener Umstände noch nicht in der Lage, Ihnen
die gewünschten Vorschläge zu unterbreiten; sie wollte vor allem auch zu-
erst die endgültige Genehmigung des neuen „Bundesgesetzes über die

Enteignung" durch die eidg. Räte abwarten, da dieses speziell für die

Bodenbewertung von ausschlaggebender Bedeutung ist. Nachdem nun
das Gesetz am 20. Juni d. I. in beiden Parlamenten angenommen wor-
den ist und demnächst in Kraft treten wird, können wir Ihnen heute

Bericht und Antrag stellen.
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®ie Sommiffion ßat itt brei ©itpngert- unb auf regent girtular*
wege bie ißr geftcCCte ÎCufgaBc Beßanbelt. SDaBei tjat fie fid; aßer meßt nur
auf bie BobenBemertung, meldte alterbingS tute gejagt als grunblegenöeS
Element Bei Expropriationen in erfter Sinte in Betraft fällt, Befcßränft,
fonbertt eS als gmecfmäßig erachtet, bie ©renken ißreS äftanbateS etwas
weiter gu gießen unb gugleicß aucß nocß bie Bei Enteignungen in Be=

tracf)t faffenben ©eficßtSpunttc üßer bie eigentlichen BeftanbeS* unb

SBatbmertBerecßnung in üßerfichtlidher fpfammenfteffung gu Berücfficß*

tigen nad; folgettber Einteilung :

I. BobenBemertung.
II. gorftlicßet ginSfuß.

III. BeftanbeS» unb BMbwertBerecßnung.
IV. Bewertung ber ^ttïonbenienjen.

®aßei warnt wir uns aßer bott alient Anfang an Bewußt, Ahlten
mit unferen Utuffteifungen teineSwegS etwas epoeßentaeßenb 9ieueS Bieten

p tonnen, unb botlenbS Bitbeten wir unS aucß nicht ein, aïs SRcfuttat

unferer Beratungen baS alteßrwiirbige, wenn aud; nicfjt ausnahmslos
folib funbierte SBalbmertBerecßnungSgeBäube ber Fjohen Sßiffenfdßaft inS
Sßanten p Bringen, ©olcße forftticß=BoIfcßewiftifcßen ^beert, buteß welcße

wir ja baS ^trauen unfereS feineSwegS umftürgterifcß gefinnten ©täit»

bigen ©omiteeS arg mißßraucßt unb berfeßergt ßätten, lagen unS fern.
Bielmeßr faßten wir itnfere 2IufgaBe nur baßin auf, in möglicßfter
Brägnang allgemeine Seitfäße aitfpftelien pm $Wecfe tunlidßft einßeit»
ließen BorgeßenS Bei ©cßäßuttgen, um fo ïiinftig bie oft peintießen ®iS=

trepangen in forftlicßen ©utaeßten auSpfcßalten ober boeß auf ein Der»

ftänblidßeS ®iaß ßeraBgitminbern. SInbere Sänber ßaßen längft ißre Bor«

fdjriften unb 9?ormcn für SSalbfcßaßungen; Bei ttnS aßer ejiftieren foleße

^nftruttionen mit affgemein rießtunggeßenben üeitfäßen, an bie fieß

bie ®ajatoren ßalten tonnten, noeß nießt.

Unfere rege geführten SommiffionSßeratuugen ergaBen feßr Balb,
baß wir ttnS Bei ber Stuffteïïung bon foleßen ©efießtspuntten nießt in ®e«

tails unb fragwitrbige tßeoretijcße Erörterungen einlaffen bitrften, fon«
bern bie ©aeße nur bom rein prattifeßen ©tanbpuntt auS p Beßanbeln
ßatten, um fo ein turg gefafpS Babemecum ber Bei forftlidßen Expro«
priationen in Betracßt fatfenben fragen borlegen p tonnen, hätten
wir alte unfere Befprecßungen unb angeftellten SftecßnungSBeifpiele im
®ructe feftlegen molten, fo wäre ein giemlich bicf'IeißigeS Brofcßürcßen
entftanben, an bem niemanb bon iyßnen $reube geßabt ßätte unb in
welcßem baS Stlpßa unb Dmega forftlicßer SSeiSßeit unb BoIItommen«

ßeit fo wenig p fittben geWefen Wäre wie in maneßem anbern DpuS,
baS unfern Bücßerfcßrant giert.

®ie Sßnen gur Beratung unterBreiteten ©efießtspuntte foïïen alfo
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Die Kominission hat in drei Sitzungen- und auf regem Zirkular-
wege die ihr gestellte Aufgabe behandelt. Dabei hat sie sich aber nicht nur
auf die Bodenbewertung, welche allerdings wie gesagt als grundlegendes
Element bei Expropriationen in erster Linie in Betracht fällt, beschränkt,

sondern es als zweckmäßig erachtet, die Grenzen ihres Mandates etwas
weiter zu ziehen und zugleich auch noch die bei Enteignungen in Vc-
tracht fallenden Gesichtspunkte über die eigentlichen Bestandes- und

Waldwertberechnung in übersichtlicher Zusammenstellung zu berücksich-

tigen nach folgender Einteilung:
l. Bodenbewertung,

ll. Forstlicher Zinsfuß.
III. Bestandes- und Waldwertberechnung.
IV. Bewertung der Jnkonvenienzen.

Dabei waren wir uns aber von allem Anfang an bewußt, Ihnen
mit unseren Aufstellungen keineswegs etwas epochemachend Neues bieten

zu können, und vollends bildeten wir uns auch nicht ein, als Resultat
unserer Beratungen das altehrwürdige, wenn auch nicht ausnahmslos
solid fundierte Waldwertberechnungsgebäude der hohen Wissenschaft ins
Wanken zu bringen. Solche forstlich-bolschewistischen Ideen, durch welche

wir ja das Zutrauen unseres keineswegs umstiirzlerisch gesinnten Stän-
digen Komitees arg mißbraucht und verscherzt hätten, lagen uns fern.
Vielmehr faßten wir unsere Aufgabe nur dahin auf, in möglichster

Prägnanz allgemeine Leitsätze auszustellen zum Zwecke tunlichst einheit-
lichen Vorgehens bei Schätzungen, um so künftig die oft peinlichen Dis-
krepanzen in forstlichen Gutachten auszuschalten oder doch aus ein ver-
stündliches Maß herabzumindern. Andere Länder haben langst ihre Bor-
schriften und Normen für Waldschätzungen; bei uns aber existieren solche

Instruktionen mit allgemein richtunggebenden Leitsätzen, an die sich

die Taxatoren halten könnten, noch nicht.

Unsere rege geführten Kommissionsberatungen ergaben sehr bald,
daß wir uns bei der Aufstellung von solchen Gesichtspunkten nicht in De-
tails und fragwürdige theoretische Erörterungen einlassen durften, son-
dern die Sache nur vom rein Praktischen Standpunkt aus zu behandeln
hatten, um so ein kurz gefaßtes Vademecum der bei forstlichen Expro-
priationen in Betracht fallenden Fragen vorlegen zu können. Hätten
wir alle unsere Besprechungen und angestellten Rechnungsbeispiele im
Drucke festlegen wollen, so wäre ein ziemlich dickleibiges Broschürchen
entstanden, an dem niemand von Ihnen Freude gehabt hätte und in
welchem das Alpha und Omega forstlicher Weisheit und Vollkommen-
heit so wenig zu finden gewesen wäre wie in manchem andern Opus,
das unsern Bücherschrank ziert.

Die Ihnen zur Beratung unterbreiteten Gesichtspunkte sollen also
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nid)t§ anbereâ fein ctl§ ein turjgefafjtes „ipro Sftemoria", eine 9îid)t=
fdpur, mit ber mir tünftig einen gangbaren SSeg bernunftgemafjer unb

p berantroortenber Soben- nnb S3eftanbc§be»ertung foltten einhalten
tonnen, otjne bei unfern ©djätpngen jeroeilen p meit au§einanberp»
gepn. ©eroifj, alte bon meldje fdjon mit ©jpropriationen 511

tun fatten, roerben fid) fagen, and) bie ©pejialfommiffioit fjat nicf)t biet
9'ceueê unter ber ©omte entbedt; aber aud) biefe „[Routiniers unb ,fa-
nonen" im forftlidjen @d)ä|ung§»efen roerben eine einfache roegleitenbe
P.ufammenftettung bait grunbfcitjlidjen ©cfidjtspuntten begrüben, tarn bod)
ba§ Verlangen banad) gerabe bon biefer ©eite. Unb OottenbS bie jjütt»

gern ©ottegen bitrften fotdje Seitfäfje in ber ißrajiS als rointominerten
Fingerzeig begrüfjen, um in iffrer anfänglichen Unerfafjreupit mit iljren
[Berechnungen nid)t attpfetjr ncbcn§ 3iel p fd)iegen.

9tiemai§ roirb aber biefe einfache 3bfammenftettung ober Ueberfidjt
bort @efid)t§punften ein Ueprbud; ber SSalbroertberedjmmg überfUtffig
madjen tonnen, fo roenig al§ ein blofeeS STdpItSberjeicfmiS ben eigcnt»
lichen S£ejt be§ S3udje§ erfeijen tann. -Kein, pr 2Sntbroertbered)m»tg fiitb
grixnblidie Senntniffe nötig, roeidje mtr bnrd) ernfteS ©tubium unb grofje
©rfahrungen ertuorbcn »erben tonnen.

©eftatteu ©ie mir nun nad) biefcrt einleitenben ÏBorten, voie bie

©adje gemeint ift, borgängig ber SDiStuffion, p ben bier oben ermähnten
fpaupttapiteln nodj einige S3emertungen p Fpo* Orientierung; idj »erbe
nticï) babei ber größten ®ürje befleißen, um mid) bei attfättigen ^rage»
fteflungen bei ber Setjanblung ber einzelnen fßuntte bann nicfft roieber»

tjoten 51t muffen.

I. Sobenbeœertung.

®ie aufgeftellten ©runbfäüe beden fid) genau mit meinen SfuSfüp
ntngen unb Folgerungen, »ie id) fie feinergeit im 93ortrag§pfIit§ ab»

geleitet habe; benn ©ie »erben mir nidft pmuten, baff id) meine 5Xnfid)=

ten etroa »ed)fle »ie ein ©fjamäleon feine Farbe. ®iefe Scitfätte bitrfen
nun »ot)I infofern al§ et»a§ 9teue§ betradjtet »erben, als bi§Çer meines
SJBiffenS nod) nie auf bie bei forftticfien ©propriationen gebunbene

9Jiarfd)route bezüglich be§ 93obenberfehr§= ober 9Sertauf§»erte§ expressis
verbis aufmerffam gemacht »orben ift unb auch in feinem Seprbud), fo»

»eit »enigftenS unfere f^roeijerifdjen Sterpltniffe in S3etrad)t tommen,
ipinroeife bariiber enthalten finb.

28ar ber ©runbfa| ber ©nteignung pnr botten Serteprêioert, lote

id) in meinem [Referate f. 3- eingetjenb ausführte, fcf)on im alten ©efeh
bont Fap'C 1850 »enigftenS bent ©inne nadj enthalten unb in ber Folge
burdj bunbeSgeridjtlid)e Urteile erhärtet »orben, fo ift er nun mit aller
©inbeutigteit erft recfjt im neuen S3unbeSgefei$e bom 20. ^uni 1930 ber»

antert. 9tad) ülrt. 19 tommt für bie ©ntfcpbigung grunbfä|tid) ber botte
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nichts anderes sein als ein kurzgefaßtes „Pro Memoria", eine Richt-
schnür, mit der wir künftig einen gangbaren Weg vernunftgemäßer und
zu verantwortender Boden- und Bestandesbewertung sollten einhalten
können, ohne bei unsern Schätzungen jeweilen zu weit auseinanderzu-
gehen. Gewiß, alle von Ihnen, welche schon mit Expropriationen zu

tun hatten, werden sich sagen, auch die Spezialkommissiou hat nicht viel
Neues unter der Sonne entdeckt; aber auch diese „Routiniers und Ka-
nonen" im forstlichen Schätzungswesen werden eine einfache wegleitende
Zusammenstellung von grundsätzlichen Gesichtspunkten begrüßen, kam doch

das Verlangen danach gerade von dieser Seite. Und vollends die jün-
gern Kollegen dürften solche Leitsätze in der Praxis als willkommenen
Fingerzeig begrüßen, um in ihrer anfänglichen Unerfahrenheit mit ihren
Berechnungen nicht allzusehr nebens Ziel zu schießen.

Niemals wird aber diese einfache Zusammenstellung oder Uebersicht
von Gesichtspunkten ein Lehrbuch der Waldwertberechnung überflüssig
machen können, so wenig als ein bloßes Inhaltsverzeichnis den eigent-
lichen Text des Buches ersetzen kann. Nein, zur Waldwertberechnung sind

gründliche Kenntnisse nötig, welche nur durch ernstes Studium und große

Erfahrungen erworben werden können.

Gestatten Sie mir nun nach diesen einleitenden Worten, wie die

Sache gemeint ist, vorgängig der Diskussion, zu den vier oben erwähnten
Hauptkapiteln noch einige Bemerkungen zu Ihrer Orientierung; ich werde

mich dabei der größten Kürze befleißen, um mich bei allfälligen Frage-
stellungen bei der Behandlung der einzelnen Punkte dann nicht wieder-

holen zu müssen.

I. Bodenbewertung.

Die aufgestellten Grundsätze decken sich genau mit meinen Ausfüh-
rungen und Folgerungen, wie ich sie seinerzeit im Vortragszyklus ab-

geleitet habe; denn Sie werden mir nicht zumuten, daß ich meine Ansich-
ten etwa wechsle wie ein Chamäleon seine Farbe. Diese Leitsätze dürfen
nun wohl insofern als etwas Neues betrachtet werden, als bisher meines

Wissens noch nie auf die bei forstlichen Expropriationen gebundene

Marschroute bezüglich des Bodenverkehrs- oder Verkaufswertes expresses
verdis aufmerksam gemacht worden ist und auch in keinem Lehrbuch, so-

weit wenigstens unsere schweizerischen Verhältnisse in Betracht kommen,
Hinweise darüber enthalten sind.

War der Grundsatz der Enteignung zum vollen Verkehrswert, wie

ich in meinem Referate s. Z. eingehend ausführte, schon im alten Gesetz

vom Jahre 1850 wenigstens dem Sinne nach enthalten und in der Folge
durch bundesgerichtliche Urteile erhärtet worden, so ist er nun mit aller
Eindeutigkeit erst recht im neuen Bundesgesetze vom 2V. Juni 193V ver-
ankert. Nach Art. 19 kommt für die Entschädigung grundsätzlich der volle
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©erfeßrSmert beS enteigneten iRecßteS in ©etracßt. 3trt. 20 Beftimmt fo»

bann, baß Bet ber Ermittlung beS ©erfeßrSroerteS aucß bie Sßöglicßfeit
einer Befferen ©erroenbung angemeffen gu Beriidfidjtigen fei, moBei aBer

natürlich außer ©etracßt fallen fallen bic burcß baS Unternehmen beS

Enteigners entftcßenben SBerterßößuitgen, fowie nach 25 folc^e SBert»

fteigerungen, meliße born SIBtretenbeu aBfidjtlid; unb offenbar nur ge»

fcßaffen tourben, um höhere Entfcßübigttngen gu ergielen. UeBer aHfäI=

ligen Erfaß bon Sulturlanb in natura ßanbelt Sirt. 8, ber finngemäß
auch auf SBalbBoben Belogen merben ïann, um fo mehr roenn gemäß

gorftgefeß bom Ejgroßriaten Erfaß berlangt mirb.

^n Sinroettbung biefer ©eftimmungen beS neuen EnteignungSgefeßeS
tommen bann Bei ber ©eftanbeSBerecßnung bis unter ©unît 1, 2 unb 3

für bie ©obenbemertung aufgeftcfftcn ©efidjtsgunfte in ©etracßt, meldje

in unferer Sommiffion ungeteilte guftimmung gefunben haben. 9Bir
tonnten in ber £at meßt Begreifen, menu biefelBen Bei ber heutigen ©e»

ratung int ©ringige angefochten merben fottten; benn eine reelle, ber

SBirflicßteit etttfgrecßenbe ©eftanbeSBemertung ift unfereS Erachtens nur
möglich unter ©cacßtitng biefer ©runbfäße. ES foil nicïjt meßr bor»

ïommen, mie bies Bis anßin ab unb gu ber gall mar, baß ber eine Siara»

tor gitr 28aIbroertBerecßramg ben Cmabratmeter SSalbboben g. ©. mit
15 Dig. oeranfcßlägt, ein anberer aBer im gleichen galle mit 50 ©g. unb

hößer unb infolgebeffen Bei ber ©nmettbung beS SoftenmertcS auf un»

möglid; Ço^ie, Bei ülnmettbung beS Erroartungsmertes aber auf negatibe
©eträge tommt unb bann gu gefühlsmäßigen ftünfteleien unb SDiifteleien

feine neßrnen muß, um fcßließlicß git einem aucß mieber nur
bem ©efüßl nadj annehmbaren ©efultat gu gelangen.

SßaS ©unit 4 anBetrifft, fo bermeife ich <*uf bic Ausführungen in
meinem Referate unb mieberßole ßier nur nochmals, baß eS fid) naeß

meinem ®afürßalten Bei ©cßneifenburcßßieBen, naeßbem für ben ©Mb»
Beftanb alle gegenmärtigen unb tünftigen Entfcßabigungen Bereits Be»

redßnet morben finb unb ber eigentliche ©cßneifcnBoben, graftifcß Befeßen,

tünftig leer BleiBt, nur noch um bie ©erginfitng bicfeS leeren ©obenS,
Begm. um bie ©ereeßnung be§ ©obenrentierungSroerteS ßanbeln fann,
aber nießt meßr um bie ©erginfitng einer mit ©Mbtutturen ober älteren
©eftänben Beftodten Släbhe, b. ß. um ben ©MbrentierungSmert. ®enn

für ben ©olgBeftanb ift fa bèr ©MbBcfißer bureß bie oben angeführten
©eranfcßlagungen Bereits üollauf entfcßäbigt morben, unb eS tarne bie

©eredjnung be§ tünftigen ErtragSauSfatteS naeß bent ©Mbreinertrag
ober ber ©Mbrente tatfäcßlicß einer unftattßaften boggelten Entfcßäbi»
gungSBerecßnung gleicß. ®aran änbert fteß aud) battn nicßtS, menn gur
©erßütung öon ©eruntrautung unb ©ermilberuttg ber ©cßneife — auf
Soften beS EnteignerS — AuSgflangungen gemacht mürben ober menn

natürliche ©erjüngung fieß einfteltt.
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Verkehrswert des enteigneten Rechtes in Betracht. Art. 20 bestimmt so-

dann, daß bei der Ermittlung des Verkehrswertes auch die Möglichkeit
einer besseren Verwendung angemessen zu berücksichtigen sei, wobei aber

natürlich außer Betracht fallen sollen die durch das Unternehmen des

Enteigners entstehenden Werterhöhungen, sowie nach Art. 25 solche Wert-
steigerungen, welche vom Abtretenden absichtlich und offenbar nur ge-
schaffen wurden, um höhere Entschädigungen zu erzielen. Ueber allfäl-
ligen Ersatz von Kulturland in nàra handelt Art. 8, der sinngemäß
auch auf Waldboden bezogen werden kann, um so mehr wenn gemäß
Forstgesetz vom Expropriaten Ersatz verlangt wird.

In Anwendung dieser Bestimmungen des neuen Enteignungsgesetzes
kommen dann bei der Bestandesberechnung die unter Punkt 1, 2 und 3

für die Vodenbewertung aufgestellten Gesichtspunkte in Betracht, welche

in unserer Kommission ungeteilte Zustimmung gefunden haben. Wir
könnten in der Tat nicht begreifen, wenn dieselben bei der heutigen Be-

ratung im Prinzipe angefochten werden sollten; denn eine reelle, der

Wirklichkeit entsprechende Bestandesbewertung ist unseres Erachtens nur
möglich unter Beachtung dieser Grundsätze. Es soll nicht mehr vor-
kommen, wie dies bis anhin ab und zu der Fall war, daß der eine Taxa-
tor zur Waldwertberechnung den Quadratmeter Waldboden z. B. mit
15 Rp. veranschlägt, ein anderer aber im gleichen Falle mit 50 Rp. und

höher und infolgedessen bei der Anwendung des Kostenwertes ans un-
möglich hohe, bei Anwendung des Erwartungswertes aber auf negative
Beträge kommt und dann zu gefühlsmäßigen Künsteleien und Düfteleien
seine Zuflucht nehmen muß, um schließlich zu einem auch wieder nur
dem Gefühl nach annehmbaren Resultat zu gelangen.

Was Punkt 4 anbetrifft, so verweise ich auf die Ausführungen in
meinem Referate und wiederhole hier nur nochmals, daß es sich nach

meinem Dafürhalten bei Schneisendurchhieben, nachdem für den Wald-
bestand alle gegenwärtigen und künftigen Entschädigungen bereits be-

rechnet worden sind und der eigentliche Schneisenboden, praktisch besehen,

künftig leer bleibt, nur noch um die Verzinsung dieses leeren Bodens,
bezw. um die Berechnung des Bodenrentierungswertes handeln kann,
aber nicht mehr um die Verzinsung einer mit Waldkulturen oder älteren
Beständen bestockten Fläche, d. h. um den Waldrentierungswert. Denn

für den Holzbestand ist ja der Waldbesitzer durch die oben angeführten
Veranschlagungen bereits Vollaus entschädigt worden, und es käme die

Berechnung des künftigen Ertragsausfalles nach dem Waldreinertrag
oder der Waldrente tatsächlich einer unstatthaften doppelten Entschädi-
gungsberechnung gleich. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn zur
Verhütung von Verunkrautung und Verwilderung der Schneise — auf
Kosten des Enteigners! — Auspflanzungen gemacht wurden oder wenn

natürliche Verjüngung sich einstellt.
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II. gotfilicfjer Zinsfuß.
Ad) ja, ber leibige forftlidje Zinsfuß, öer bie ©emüter in SSiffen»

fcfjaft unb ißragS fd)on fobiel bewegte SDiefe bielumftrittene jjrage
bat auch uns in ber Sommiffion lange unb intenfib befdjäftigt, mit beut

Fefultate, baß fidE> unfere oft recf)t animierten SFeinungSäußerungen ba»

bin friftaïïifierten, bort ber Aufteilung mehr aber weniger gutreffenber
unb fein auSgellügelter Xtjeorien abgufeljen unb unS einfad) mit ber

erfahrungsgemäßen SEatfadf)e abgufinben, baß ber forftlicfje ginSfuß in
Anbetracht ber langen 33erginfungSgeiträume nitb ber fonftigen ©igen»
tümlidjteiten beS gorftbetriebeS nun einmal etwaS niebriger ift als ber
lattbeSübliche in §anbel unb ©ewerbe. SBenn wir fßegiell bie nach un»
feren ©rfal)rungcn unb angefteftten Berechnungen für bie BeftanbeS»
bewertung angängige tgolje be§ Zinsfußes je nach ©tanbort mit gwei
bi§ breieinfjalb ißrogent beranfcfjlagen, fo geflieht bieS Wieber im 3"=
tcreffe eines möglichft einheitlichen BorgeljenS. 9Bir befinben uns mit
unfern Aufäßen übrigens in guter ©efeftfdjaft; benn Wenn ©ie fid) in
ben ©d)ähungSinftruttionen anberer Sättbcr umfehen, fo werben ©ie
taunt eines anbern belehrt werben. SDabei helfen alte ©rwägnttgen über
bie 3unal)me ber Igolgßreife im Saufe ber ^aßrgehnte nid)tS; benn §anb
in Ipanb mit biefer goljt and; bie Zunahme beS SBalbfafntalS, unb baS

©nbe tiotn Siebe ift immer wieber baS gleiche a ont niebrigeren forftlidjen
Zinsfuß. SBir felber ftrebigen übrigens ja jahraus, jahrein, baß ber SBert

unb bie Fenbite beS SöalbeS fidf» nicht nur in materieller Begießung,
fonbern ebcnfofehr in ibeetler, in Rahlen aber nicht auSbrüdbarer Fiel)»

tung anSwirten.
2ßir finb unS auch bewußt, ^fwen begüglid) grunbfäßlicher An»

wenbung beS gleidjen Zinsfußes bei einem unb bemfelbcn SBalbobjeït,
fowie bei ber Formierung auf 2—3K> % nichts FeueS gu offenbaren;
aber ebenfo feftftehenb ift, baß troßbem in ber ifkajiS je nad) fterfönlichev
©inftellung ber ïajatoren oft mit gu hobtert Zinsfüßen unb je nad) Um»

ftänben gang wittfürlicf) für baS gleidje Dbjeft fogar mit berfdjiebenen
ginSanfäßen gerechnet wirb, Woburch bann eben bie unbegreiflichen SBert»

unterfdfiebe entftel;en, welche bei ©chäßungStommiffionen unb Fid)teru
berechtigtes ®oj)ffd)ütteln berurfachen unb Welche wir fünf tig burd)
unfere Seitfäße gerne auSfcßalten möchten.

III. BeftanbeS» unb SSalbmertberechmmg.

Dbfchon bie hier aufgcftellten ©runbfäße auch boieber als allgemein
beïannt üorauSgefeßt werben bürften, fo lehrt bod) bie ©rfahrung, baß.

fehr oft nicht banach gehanbelt wirb unb bie eingelnen SRethoben gang
wefenSfalfch gur Auwenbitng tommen, inbem man g. 58. für junge Be=

ftänbc ben ©rwartungSwert unb für ältere Beftänbe ben Softenwert
berechnet. Dber eS tommt auch bor, baß für bie ©rmittlung beS Be»

— 418 —

II. Forstlicher Zinsfuß.
Ach ja, der leidige forstliche Zinsfuß, der die Gemüter in Wissen-

schuft und Praxis schon soviel bewegte! Diese vielumstrittene Frage
hat auch uns in der Kommission lange und intensiv beschäftigt, mit dem

Resultate, daß sich unsere oft recht animierten Meinungsäußerungen da-

hin kristallisierten, von der Aufstellung mehr oder weniger zutreffender
und fein ausgeklügelter Theorien abzusehen und uns einfach mit der

erfahrungsgemäßen Tatsache abzufinden, daß der forstliche Zinsfuß in
Anbetracht der langen Verzinsungszeiträume und der sonstigen Eigen-
tümlichkeiten des Forstbetriebes nun einmal etwas niedriger ist als der

landesübliche in Handel und Gewerbe. Wenn wir speziell die nach un-
seren Erfahrungen und angestellten Berechnungen für die Bestandes-
bewertung angängige Höhe des Zinsfußes je nach Standort mit zwei
bis dreieinhalb Prozent veranschlagen, so geschieht dies wieder im In-
teresse eines möglichst einheitlichen Vorgehens. Wir befinden uns mit
unsern Ansätzen übrigens in guter Gesellschaft; denn wenn Sie sich in
den Schätzungsinstruktioncn anderer Länder umsehen, so werden Sie
kaum eines andern belehrt werden. Dabei helfen alle Erwägungen über
die Zunahme der Holzpreise im Laufe der Jahrzehnte nichts; denn Hand
in Hand mit dieser geht auch die Zunahme des Waldkapitals, und das
Ende vom Liede ist immer wieder das gleiche vom niedrigeren forstlichen
Zinsfuß. Wir selber Predigen übrigens ja jahraus, jahrein, daß der Wert
und die Rendite des Waldes sich nicht nur in materieller Beziehung,
sondern ebensosehr in ideeller, in Zahlen aber nicht ausdrückbarer Rich-

tung auswirken.
Wir sind uns auch bewußt, Ihnen bezüglich grundsätzlicher An-

Wendung des gleichen Zinsfußes bei einem und demselben Waldobjekt,
sowie bei der Normierung auf 2—3Z4 nichts Neues zu offenbaren;
aber ebenso feststehend ist, daß trotzdem in der Praxis je nach persönlicher
Einstellung der Taxatoren oft mit zu hohen Zinsfüßen und je nach Um-
ständen ganz willkürlich für das gleiche Objekt sogar mit verschiedenen

Zinsansätzen gerechnet wird, wodurch dann eben die unbegreiflichen Wert-
unterschiede entstehen, welche bei Schätzungskommissionen und Richtern
berechtigtes Kopsschütteln verursachen und welche wir künftig durch

unsere Leitsätze gerne ausschalten möchten.

III. Bestandes- und Waldwertberechnung.

Obschon die hier aufgestellten Grundsätze auch wieder als allgemein
bekannt vorausgesetzt werden dürften, so lehrt doch die Erfahrung, daß

sehr oft nicht danach gehandelt wird und die einzelnen Methoden ganz
wesensfalsch zur Anwendung kommen, indem man z.B. für junge Be-
stände den Erwartungswert und für ältere Bestände den Kostenwsrt
berechnet. Oder es kommt auch vor, daß für die Ermittlung des Be-
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ftanbeëïoftenmerteS nur bie Pftangen» urtb ffutturîoften, itidjt afier auch
ber Bobenmert Bet ber Prolongierung in Berechnung gegogen mirb ober
baß Bom richtig Berechneten Befuttat ber Bobenmert nidjt in Stbgug

gebracht ift. SDeêÇalb hielten mir e§ nicht für üBerftüffig, Bei biefem
9lnlaffe auch ^ matbredjnerifdjen ©ntnbfätje ber Bottftänbigfeit IjatBer
in alter ®ürge ebenfalls in (Erinnerung gu Bringen.

Biet umftritten ift Beim ©rmartungStoert neben ber tgötje beS ,3in§»
fujjeS auch bic forage ber Betuertung ber tünftigen tpotgpreife; man
tann barübcr in guten Streuen Ber[d)iebcner Meinung fein. Um bie

Berechnung auf eine einheitliche BafiS gu ftetten, hoben mir bie ©egen»

martSpreife — unter StuSfchtufj natürlich Bon augenBIictlichen ®onjunf=
tnrftörungen —• at§ reetlfte ©nmblage Borgefdjtagen. 'Dabei erachten
mir eS auch otS üBerftüffig uttb nicht ratfam, in ftehenbeut $uftanbc eine

aftgu meitgehenbe ©ortimentsausfcheibung borgunehmen, meit eine fotche

mit ber SSirftidjleit gemöhntich bod) nicht iiBereinftimmt unb bie gange
Berechnung baburdj nur unnötigermeife fompligiert roirb.

28aS bic SomBinierung ber Methoben b) unb c) Betrifft, fo miffen
mir, bajj Bei QiSïorttierung ber periobifd) eingehenben Stützungen baS

©efamtrefuttat groar oft nur raenig aBmeict)t Bon beut auf eine ein»

Beittiche StbtricBSgeit Berechneten ©rroartungSmert. SIBer fotche nach

SiutjungSperioben abgeftuften Berechnungen geben uns immerhin eine

gemiffe Beruhigenbe Kontrolle über bie Pichtigîeit ber burdjgefiihrten
Schalung.

Beim SBatbrentierungimert tann, Sîachhattigîeit beS Betriebes unb

anttähernb normale Beftoctung nach ©tärtetlaffen BorauSgefetjt, Dom

BetrieBSgangen auch ouf eingetne pargetlen gefchtoffen merben. ©S gitt
bie§ namentlich Bei ©djneifenauShieBen uttb baran anfdjtiefjenben Stach»

BarBeftänben in ungteichattrigen Bgm. plenterartig Bemirtfdjafteten 2Bat=

bungen, moraitf auch fhon unter BobenBemertung, punît 4, tjingemiefen
mürbe.

Bei biefer ©etegentjeic fefie ich «ù<h öerantafjt, auch noch ouf eine

neuerbings angemenbete empirifche Methobe ber SBertBerechnung Bei

Sdjneifenau§hieben aufmerffant gu machen, monadj bie ©ntfbhäbigung
einfach noch ©rfahrnngS» unb BergIeid)SgahIcn per m" ©chneifenftäche
je nach Sage unb Beftanb mit 20—80 Pp. eingcfctjâçt mtrb. ©emifj ift
biefeS fummarifche Berfatjren tjöchft einfach unb Bequem, entbehrt aber

boct) im eingetnen fÇaHc Borläufig noch einer guBertäffigen ©runbtage.
Möglich afferbingS, baß fpäter, menn einmal gatjlreiche, genau ermittelte
unb fpftematifh gufammeugefteltte ©rfatjrungSgahten unb Berechnungen
nactj Sitter unb Qualität beS BeftanbeS unb beS BobenS Borliegen, biefe

Metijobe megen ihrer Einfachheit mit Stecht ßeoorgugt mirb. Bis batjin
mirb aber boch jeber 23irtfd)after fotche per eingefdjähte ©ntfdjäbi»

gungen burch genauere BeftanbeSaufnahmen unb SBertBeredjnungen nad;

— 419 —

standeskostenwertcs nur die Pflanzen- und Kulturkosten, nicht aber auch
der Bodenwert bei der Prolongierung in Berechnung gezogen wird oder
daß vom richtig berechneten Resultat der Vodenwert nicht in Abzug
gebracht ist. Deshalb hielten wir es nicht für überflüssig, bei diesem

Anlasse auch die waldrechnerischen Grundsätze der Vollständigkeit halber
in aller Kürze ebenfalls in Erinnerung zu bringen.

Viel umstritten ist beim Erwartungswert neben der Höhe des Zins-
fußes auch die Frage der Bewertung der künftigen Holzpreise; man
kann darüber in guten Treuen verschiedener Meinung sein. Um die

Berechnung auf eine einheitliche Basis zu stellen, haben wir die Gegen-
Wartspreise — unter Ausschluß natürlich von augenblicklichen Konjunk-
turstörungen —- als reellste Grundlage vorgeschlagen. Dabei erachten
wir es auch als überflüssig und nicht ratsam, in stehendem Zustande eine

allzu weitgehende Sortimentsausscheidung vorzunehmen, weil eine solche

mit der Wirklichkeit gewöhnlich doch nicht übereinstimmt und die ganze
Berechnung dadurch nur unnötigerweise kompliziert wird.

Was die Kombinierung der Methoden b) und e) betrifft, so wissen

wir, daß bei Diskontierung der periodisch eingehenden Nutzungen das

Gesamtresultat zwar oft nur wenig abweicht von dem auf eine ein-
heitliche Abtricbszeit berechneten Erwartungswert. Aber solche nach

Nutzungsperioden abgestuften Berechnungen geben uns immerhin eine

gewisse beruhigende Kontrolle über die Richtigkeit der durchgeführten
Schätzung.

Beim Waldrentierungswert kann, Nachhaltigkeit des Betriebes und

annähernd normale Bestockung nach Stärkeklassen vorausgesetzt, vom
Betriebsganzen auch auf einzelne Parzellen geschlossen werden. Es gilt
dies namentlich bei Schncisenaushieben und daran anschließenden Nach-

bnrbeständen in ungleichaltrigen bzw. plenterartig bewirtschafteten Wal-
düngen, worauf auch schon unter Bodenbewertung, Punkt 4, hingewiesen
wurde.

Bei dieser Gelegenheit sehe ich mich veranlaßt, auch noch auf eine

neuerdings angewendete empirische Methode der Wertberechnung bei

Schneisenaushieben aufmerksam zu machen, wonach die Entschädigung
einfach nach Erfahrnngs- und Bergleichszahlcn per in" Schneisenfläche
je nach Lage und Bestand mit M—80 Rp. eingeschätzt wird. Gewiß ist

dieses summarische Verfahren höchst einfach und bequem, entbehrt aber

doch im einzelnen Falle vorläufig noch einer zuverlässigen Grundlage.
Möglich allerdings, daß später, wenn einmal zahlreiche, genau ermittelte
und systematisch zusammengestellte Erfahrungszahlen und Berechnungen
nach Alter und Qualität des Bestandes und des Bodens vorliegen, diese

Methode wegen ihrer Einfachheit mit Recht bevorzugt wird. Bis dahin
wird aber doch jeder Wirtschafter solche per in^ eingeschätzte Entschädi-

gungen durch genauere Bestandesaufnahmen und Wertberechnungen nach
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ben Segeln ber SBalbwertberedjmtng überprüfen, bebor er fid; äug»

fcßtießtid) auf biefe ©mpirit bertäßt, itnb märe e§ audj nur, um bie

©emißljeit gu erlangen, baß er mit feiner gemiffentjaft burdjgefütjrten
Sedjnung gum minbeften nidjt ungünftiger abfdjtießt.

IV. ^Bewertung ber gufonuenicngeit.

Stud) tjier folten bie aufgefteïïten programmpunfte in überfidjttidjer
gufammenftettung mieber nur ein „Pro Stemoria" für ben ïajator fein,
mobei mir auf eine reinliche Trennung ber gaßtenmäßig gu beredjncnben
„©rfdjwerung ber SBirtfcbjaft" unb ber nur gefüßlgmäßig fdjäßbaren
„©cßäbigungen beg Padjbarbeftanbeg" burdj Saturereigniffe ufm. SBert

legten. Stber gerabe begügtid) ber lectern, bereu ^Bewertung immer auf
Sdjmierigïeiten ftößt unb baßer naturgemäß meifteng flaffenbe Unter»
fdjiebc ber eingelnen ïajatoren aufweift, enthält nun bag neue ©nt»

eigrtungggefeß widjtige Peftimmungen, mcldje tiinftig eine für Enteignet
unb Enteigneten weit befriebigenbere ©rtebigung erwarten taffen atg

bigger. Slrt. 17 beftimmt nämlid), baß bie ©ntfdjäbigungen, wenn ©efeß
unb Slbrebe nicßtg anbereg beftimmen, in ©etb, alg ft'apitatgatjtung ober
alg mieberteßrenbe Ueiftung gu entrichten feien, unb botlenbg Slrt. 41 c

enthält bie Wertbolte augbrüdticße Peftimmung, baß „©ntfcßäbigungg»
forberungen aucß nadj ®urcf)fütjrung beg ©djäßunggberfaljreng nodj
geltenb gemacht werben tonnen, wenn eine im $eitpuntt ber Planauflage
nicßt ober nidjt nadj ifjrem botlen Umfang botljergufeljenbe ©djäbigung
beg Enteigneten fid) erft beim Pau ober nadj ©rftellung beg SBerteg ober

al§ $otge feineg ©cbraucßeg einfteltt." ®ieg feßt ung alfo in bie Stög»

tidjteit, tünftig für anfällige nidjt in itjrem Umfange borauggufetjenbe
©cßäbigungen, wie fie bei ©djneifenburcßtjiebeu ober gwauggweife ange»

griffenen Peftanbegränbern öfters eintreten unb fomeit fie über bie

©rengen ber urfprüngtidj bered;neten ©ntfcpöbigung Ijinauggctjen, gegen
eine bom ©nteigner abgugebenbe Perpftidjtunggerttärung eine entfpre»
cßenbc nacßträgtidje ©ntfdjäbigung norauggubebingen. ®urdj eine folcfje

Peftimmung wirb gewiß feßt biet gewonnen unb tann baburdj bei ©in»

ftßäßung ber ^ntonbenicngen ber mcitaug gmeifetßaftefte gattor aug»

gefdjattet werben.
Steine Herren, mit biefen turgen Slugfitßrungen ßoffe id), Sßnen

Stuffaffung ber ©ommiffion gefenngeidjnet gu tjaben, wetdje mit ißren
Porfcßtägcn nicßtg anbereg begwedt, alg Offnen gemäß filtern Stuftrage
bie ©eficßtgpuntte in überfid)ttid;er gorm gur ®igfuffion gu ftetten, wie

fie alg allgemeine Sormen bei forftticßen Expropriationen in $rage
tommen. Sin Sßnen ift eg nun, fid) bagu gu äußern unb ficf) gu ent»

fcßeiben, ob ©ie biefetben alg, wenn aucß nidjt offigiett berbinbticße, fo

bocß at§ für fcßmeigerifdje Perßättniffe wegteitenbe ©runbfäße — alfo
gteicßfam alg interne Uebereintunft — gutheißen motten ober nidjt.
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den Regeln der Waldwertberechnung überprüfen, bevor er sich aus-
schließlich auf diese Empirik verläßt, und wäre es auch nur, um die

Gewißheit zu erlangen, daß er mit seiner gewissenhaft durchgeführten
Rechnung zum mindesten nicht ungünstiger abschließt.

IV. Bewertung der Jnkonvenienzen.

Auch hier sollen die aufgestellten Programmpunkte in übersichtlicher
Zusammenstellung wieder nur ein „Pro Memoria" für den Taxator sein,
wobei wir auf eine reinliche Trennung der zahlenmäßig zu berechnenden

„Erschwerung der Wirtschaft" und der nur gefühlsmäßig schätzbaren

„Schädigungen des Nachbarbestandes" durch Naturereignisse usw. Wert
legten. Aber gerade bezüglich der letztern, deren Bewertung immer auf
Schwierigkeiten stößt und daher naturgemäß meistens klaffende Unter-
schiede der einzelnen Taxatoren aufweist, enthält nun das neue Ent-
eignungsgesetz wichtige Bestimmungen, welche künftig eine für Enteigner
und Enteigneten weit befriedigendere Erledigung erwarten lassen als
bisher. Art. 17 bestimmt nämlich, daß die Entschädigungen, wenn Gesetz

und Abrede nichts anderes bestimmen, in Geld, als Kapitalzahlung oder

als wiederkehrende Leistung zu entrichten seien, und vollends Art. 41 o

enthält die wertvolle ausdrückliche Bestimmung, daß „Entschädigungs-
forderungen auch nach Durchführung des Schätzungsverfahrens noch

geltend gemacht werden können, wenn eine im Zeitpunkt der Planauflage
nicht oder nicht nach ihrem vollen Umfang vorherzusehende Schädigung
des Enteigneten sich erst beim Bau oder nach Erstellung des Werkes oder

als Folge seines Gebrauches einstellt." Dies setzt uns also in die Mög-
lichkeit, künftig für allsällige nicht in ihrem Umfange vorauszusehende
Schädigungen, wie sie bei Schneisendurchhieben oder zwangsweise ange-
griffenen Bestandesrändern öfters eintreten und soweit sie über die

Grenzen der ursprünglich berechneten Entschädigung hinausgehen, gegen
eine vom Enteigner abzugebende Berpflichtungserklärung eine entspre-
chende nachträgliche Entschädigung vorauszubedingen. Durch eine solche

Bestimmung wird gewiß sehr viel gewonnen und kann dadurch bei Ein-
schätzung der Jnkonvenienzen der weitaus zweifelhafteste Faktor aus-
geschaltet werden.

Meine Herren, mit diesen kurzen Ausführungen hoffe ich, Ihnen die

Auffassung der Kommission gekennzeichnet zu haben, welche mit ihren
Vorschlägen nichts anderes bezweckt, als Ihnen gemäß Ihrem Auftrage
die Gesichtspunkte in übersichtlicher Form zur Diskussion zu stellen, wie
sie als allgemeine Normen bei forstlichen Expropriationen in Frage
kommen. An Ihnen ist es nun, sich dazu zu äußern und sich zu ent-
scheiden, ob Sie dieselben als, wenn auch nicht offiziell verbindliche, so

doch als für schweizerische Verhältnisse weglcitende Grundsätze — also

gleichsam als interne Uebereinkunft — gutheißen wollen oder nicht.



— 421 —

Damit fänbe ein alteS Sßoftulat beS ®. ffr. für einmal feine ©rlebigung;
für bie gutunft tonnten bann »eitere Erfahrungen gefantmelt unb bie

heutigen einfallen Seitfähe in plfidferem gortföjritte ergänzt itnb

pedentfpredjenb ausgebaut merbcn. 93i§ heute fehlte unS eine foldje
einheitliche ^Begleitung, mit ber felBftberftänblicf) nur brattijdje $tele
berfolgt merben, melche aber anberfeitS bas grünbliche ©tubiurn ber

SBalbmertBerechnungSlehre niemals überflüffig madhen taun, im ©egen*
teil erft recht bap anregen fotf.

allgemeine <5efid)t$puniite 3ur Boöeit= unö Bcftattöes=

bemertung bei forfilidjen (Expropriationen
(DiSïufftonêgrunblage an ber QaljreSbetfammtung be§ fj-SB. umtt

14. September 1930 in Sujern).
I. SBobenBeroertung.

A. ÜJtethoben:
1. Stach hem 23obemterïaufS= ober »berteïjrSraert.
2. Stach bem ©rtragsmert (SBobenermartungSraert, »rentierungStnert,

»toftenmert).

B. Seitfütje für bie SSobenbemertung:
1. Der SBalbBoben an fidh ift im ©innc beS neuen „sBunbeSgefeijeS

über bie Enteignung" bout 20. fjurti 1930, SIrt. 19, 20 unb 25, gtunb»
fci^Iich naih bem SBerfehrSmert einpfchatjen.

2. 28o jeboch ber SBerfehrsmert bebeutenb höher ift als ber noch

eine angemeffene SBerjinfung ermöglichcnbe forftlicEje ErtragSmert, ba

ift ber eigentlichen SSalbmertBerechnung nicht ber SBerïeïjrSmert, fonbern
ber ftanbortSgemäfje ErtragSmert pgrunbe p legen. 3u hem auf biefe

SBeife erhaltenen StedpungSergeBniS ift bei Verläufen bann noch hie

Differenz pifdjen bem in ^Rechnung gebrachten SBobenertragSmert unb
bent mirüidfen SBobenberïehrSmert htupprechnen.

©eftütjt auf Erfahrungen unb ^Berechnungen bariiert Bei uns ber

SBobenertragSmert je nach Bonität, Sage, §öhe unb SIBfuhrberhältniffen
pifdjen $r. 100 unb fÇr. 1500 pro ha, nur unter gang auSnahmStoeife
günftigen SSerhältniffen bürfte- er auf höchftenS fyr. 2000 beranfdjlagt
merben.

3. SBenn eine Erfatjaufforftung bertangt 'unb in ber fÇolge mirflicf)
ausgeführt mirb, fo hot ber Expropriant auch hie Differenz pifdjen
bem SBert beS enteigneten unb bemjenigen beS für bie Erfatjaufforftung
anpfaufenben SBobenS p bergüten, faïïS letjterer höher ift als ber=

jenige ber enteigneten gladfe (Strt. 8 beS iß. @. bom 20. ^uni 1930).
4. SSei SeitungSburdhhieBen ift für bie ^Berechnung beS ïûnftigen

ErtragSauSfaffeS auf ber ferbitutSBelafteten ©djneifenfläcfje auf einen
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Damit fände ein altes Postulat des S. F. V. für einmal seine Erledigung;
für die Zukunft könnten dann weitere Erfahrungen gesammelt und die

heutigen einfachen Leitsätze in zielsicherem Fortschritte ergänzt und

zweckentsprechend ausgebaut werden. Bis heute fehlte uns eine solche

einheitliche Wegleitung, mit der selbstverständlich nur praktische Ziele
verfolgt werden, welche aber anderseits das gründliche Studium der

Waldwertberechnungslehre niemals überflüssig machen kann, im Gegen-
teil erst recht dazu anregen soll.

Allgemeine Gesichtspunkte zur Boden- und Bestandes-

bewertung bei forstlichen Expropriationen
(Diskussionsgrundlage au der Jahresversammlung des S. F. V. vom

14. September 1930 in Luzern).

I. Bodenbewertung.

Methoden:
1. Nach dem Bodenverkaufs- oder -verkehrswert.
2. Nach dem Ertragswert (Bodenerwartungswert, -rentierungswert,

-kostenwert).

IZ. Leitsätze für die Bodenbe Wertung:
1. Der Waldboden an sich ist im Sinne des neuen „Bundesgesetzes

über die Enteignung" vom 2l). Juni 1930, Art. 19, 2V und 25, gründ-
sätzlich nach dem Verkehrswert einzuschätzen.

2. Wo jedoch der Verkehrswert bedeutend höher ist als der noch

eine angemessene Verzinsung ermöglichende forstliche Ertragswert, da

ist der eigentlichen Waldwertberechnung nicht der Verkehrswert, sondern
der standortsgemäße Ertragswert zugrunde zu legen. Zu dem auf diese

Weise erhaltenen Rechnungsergebnis ist bei Verkäufen dann noch die

Differenz zwischen dem in Rechnung gebrachten Bodenertragswert und
dem wirklichen Bodenverkehrswert hinzuzurechnen.

Gestützt auf Erfahrungen und Berechnungen variiert bei uns der

Bodenertragswert je nach Bonität, Lage, Höhe und Abfuhrverhältnissen
zwischen Fr. 100 und Fr. 1500 pro Im, nur unter ganz ausnahmsweise
günstigen Verhältnissen dürfte er auf höchstens Fr. 2000 veranschlagt
werden.

3. Wenn eine Ersatzaufforstung verlangt Mnd in der Folge wirklich
ausgeführt wird, so hat der Expropriant auch die Differenz zwischen
dem Wert des enteigneten und demjenigen des für die Ersatzaufforstung
anzukaufenden Bodens zu vergüten, falls letzterer höher ist als der-
jenige der enteigneten Fläche (Art. 8 des B. G. vom 20. Juni 1930).

4. Bei Leitungsdurchhieben ist für die Berechnung des künftigen
Ertragsausfalles auf der servitutsbelasteten Schneisenfläche auf einen
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